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Bereich Wohnen 

7. Das Bundesverfassungsgericht fordert eine Grundsteuerreform. Die Diskussion um eine Reform nach dem Verfassungsgerichtsurteil wird künftig aber so zu führen sein, 
dass eine komplizierte, streitanfällige, verwaltungs- und auch datenintensive Erfassung von Grundstücken und Wohngebäuden vermieden wird. Die Reform muss mehr 
als aufkommensneutral sein, nämlich sozial gerecht.". Wie soll das sichergestellt werden? 

 

CDU SPD Bündnis90/Die Grünen FDP Die Linke 

Die Zuständigkeit für die Grund-
steuerreform, eine der wichtigs-
ten Einnahmearten der Kommu-
nen, liegt grundsätzlich beim 
Bund. Dieser ist aufgerufen, 
möglichst schnell eine einfache, 
transparente und gerechte Re-
form vorzulegen.  
Wir als CDU-Fraktion setzen uns 
dabei für eine sachgerechte und 
zugleich aufkommensneutrale 
Reform der Grundsteuer ein, 
um die Einnahmebasis für die 
Kommunen zu sichern, aber 
auch den Bürgerinnen und Bür-
gern keine Mehrbelastungen zu-
zumuten. Ein aus unserer Sicht 
guter Vorschlag auf Basis des 
Kostenwertmodells wurde 
schon Ende des Jahres 2016 auf 
Initiative von Hessen und Nie-
dersachsen im Bundesrat verab-
schiedet, jedoch vom Bundestag 
nicht berücksichtigt. Wir sind 
hier jedoch nicht dogmatisch 
festgelegt, sondern auch für an-
dere Vorschläge offen, die ge-
eignet sind die oben genannten 
Ziele zu erreichen.  
 

Die Umsetzung des Bundes-
verfassungsgerichtsurteils zur 
Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer hat hohe Priori-
tät. Die SPD hat dazu einige 
Zielvorgaben formuliert, die 
bis 2019 vom 
Bundesgesetzgeber umge-
setzt werden müssen. Die 
Grundsteuer muss als verläss-
liche Einnahmequelle der 
Städte und Gemeinden gesi-
chert werden. Zugleich muss 
erreicht werden, dass die 
Neubemessung aufkommens-
neutral erfolgt, sozial ausge-
wogen ist und die 
Steuererhebung mit vertretba-
rem Aufwand erfolgt. In die-
sem Sinne wird sich eine SPD-
geführte Landesregierung im 
anstehenden Gesetzgebungs-
verfahren positionieren. 
Die Grundsteuer kann auch 
ein sinnvolles Instrument sein, 
um Bodenspekulation einzu-
dämmen. 
Deshalb wollen wir uns auf 
Bundesebene für eine neue 
Grundsteuer C auf Flächen 
einsetzen, die trotz 

Es war leider absehbar, dass das 
Bundesverfassungsgericht die 
gegenwärtige Ausgestaltung der 
Grundsteuer, die auf völlig über-
holten und veralteten Einheits-
werten beruht, als verfassungs-
widrig einstufen würde. Hessen 
hat auf diesen untragbaren Zu-
stand schon frühzeitig reagiert 
und zusammen mit dem Land 
Niedersachen eine Bundesrats-
initiative zur Reform der Grund-
steuer eingebracht. Die Bundes-
länder haben bereits im Septem-
ber 2016 beschlossen, diesen 
Reformvorschlag, der auch die 
Unterstützung der Kommunen 
fand, in den Bundestag einzu-
bringen. Leider hat der Bundes-
tag in der letzten Legislaturperi-
ode diesen Vorschlag nicht um-
gesetzt.   
Jetzt muss zügig gehandelt wer-
den. Für uns ist dabei wichtig, 
dass eine Reform bundeseinheit-
lich erfolgt und die Einnahmen 
für die Kommunen sichert. Der-
zeit beträgt das Aufkommen aus 
der Grundsteuer bundesweit 
rund 14 Milliarden Euro. Diese 
wichtige Einnahmequelle muss 

Neben der grundsätzlichen 
Überprüfung der Grundsteu-
erstruktur und der von uns ge-
forderten Grundsteuerbremse 
stehen die Freien Demokraten 
für eine bürokratiearme und 
transparente Neuregelung ein. 
Die Neuregelung der Grund-
steuer darf nicht zu einer wei-
teren Mietpreis-Explosion und 
einer Belastung von Häuslebau-
ern führen. Der vorliegende Re-
formvorschlag des Bundesrates 
wäre jedoch ein Brandbe-
schleuniger für steigende Mie-
ten. Wir fordern stattdessen, 
dass die Bemessungsgrundlage 
sich nach Bodenrichtwerten 
und der Grundstücksgröße ori-
entiert und die Kommunen vor 
Ort entscheiden, mit welchen 
Hebesätzen sie die verschiede-
nen Nutzungsarten versehen. 
Dann könnte man vor Ort ge-
zielt auf regionale Bedürfnisse 
bei angespannten Mieten oder 
Baulücken reagieren. 
 

Der Diskussionsprozess um den 
Umgang mit dem Urteil des  
Bundesverfassungsgerichts zur 
Grundsteuer innerhalb der Par-
tei DIE LINKE. ist noch nicht ab-
geschlossen.  Es gibt gewisse 
Sympathien für das Modell der  
Bodenwertsteuer des IW.  Die 
Bodenwertsteuer bewertet al-
lein die  
Grundstücksfläche mit den Bo-
denrichtwerten. Da diese in gro-
ßen Teilen bereits vorliegen, 
würde eine aufwendige und 
zeitraubende Bewertung der 
Gebäude wegfallen. Eine Bo-
denwertsteuer wäre als inner-
halb weniger Jahre zu verwirkli-
chen und würde enorme Kosten 
sparen. Genauso wie bei allen 
anderen bekannten Modellen, 
führt auch der Wechsel zur Bo-
denwertsteuer dazu, dass es  
Gewinner und Verlierer gibt. 
Selbst dann, wenn die Kom-
mune mit der neuen  
Grundsteuer aufkommensneut-
rale Hebesätze festlegt.  Die 
Vorteile die das  
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vorhandener Baugenehmi-
gung für Wohnraum unge-
nutzt brachliegen. Unbebautes 
Land mit 
Baurecht soll mit dieser 
Grundsteuer C besteuert wer-
den. 
 

den Kommunen unbedingt er-
halten bleiben. Das von den 
Bundesländern bisher verfolgte 
Kostenwert-Modell hätte ein 
einfaches, gerechtes Besteue-
rungsverfahren für Grundvermö-
gen bei gleichzeitiger Aufkom-
mensneutralität gewährleistet. 
Zudem sollte bei einer Neurege-
lung der Grundsteuer eine Lö-
sung angestrebt werden, die 
Mieter nicht zusätzlich belastet. 
Jetzt ist schnell unter den neu 
gesetzten Bedingungen und der 
durch das Bundesverfassungsge-
richt gesetzten Frist zu prüfen, 
was im Rahmen der Neurege-
lung verfassungskonform um-
setzbar ist.  
 

Bodenwertmodell mitbringt 
überwiegen jedoch: Da es sich 
gegenüber  
Investitionen neutral verhält, 
schafft es Anreize zu bauen. 
Weil unbebaute  
Grundstücke genauso hoch be-
steuert werden wie bebaute, 
verteuert es  
Spekulationen. Die Bodenwert-
steuer kann also über ein stei-
gendes Wohnraumangebot 
dämpfend auf die Bodenpreise 
und die Mieten wirken. Da die 
Bodenwertsteuer zudem leicht 
nachzuvollziehen ist, könnte sie 
schnell in der Bevölkerung ak-
zeptiert werden.   
 

 


